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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30/PA Rechtsabteilung 30-R/061/2012 
 

Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Kultur- und Freizeitausschuss 10.10.2012 Ö Gutachten angenommen mit Änderungen 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

17.10.2012 Ö Gutachten angenommen mit Änderungen 

Stadtrat 25.10.2012 Ö Beschluss angenommen mit Änderungen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Abt. 451 
 
 
 

I. Antrag 
Die Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv (Entwurf vom 
25.09.2012, Anlage 1) wird beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
Durch den Neuerlass der Gebührensatzung wird die Gebührenordnung des Stadtarchivs auf 
den aktuellen Stand gebracht. Die bisher gültige Gebührensatzung des Stadtarchivs ist aus ei-
ner Reihe von Gründen überholt. Insbesondere die durch digitale Fotografie, Scanner und 
Mail-Systeme geschaffenen neuen technischen Möglichkeiten sowie die zunehmende Nutzung 
des Internets erfordern eine Anpassung. Bei dieser Gelegenheit sollen einige Gebühren mode-
rat erhöht werden. Ziel ist es nicht, maximale Einnahmen zu erzielen, sondern Unkosten etwa 
für Drucker und Druckerpatronen zu amortisieren, ansonsten aber in Hinblick auf eine mög-
lichst intensive öffentliche Nutzung des Archivs keinen Interessenten den Zugang zu verweh-
ren. Für den Fall einer lukrativen wirtschaftlichen Nutzung der Bestände ist dafür Sorge getra-
gen, dass das Archiv stärker daran beteiligt wird. Insgesamt bleiben die vorgesehenen Gebüh-
ren deutlich unter denen anderer Archive. 
 
Im Rahmen der Neufassung erfolgte eine Neustrukturierung, die der Klarheit und Übersicht-
lichkeit dient. Gleichzeitig wurden die verschiedenen Gebührentatbestände detaillierter aufge-
schlüsselt, um die verschiedenen Nutzungsarten angemessen berücksichtigen zu können. Im 
Bereich der allgemeinen Regelungen gab es keinen wesentlichen Änderungsbedarf. 
 
Angesichts der Vielzahl von Einfügungen, Umformulierungen und Umstrukturierungen wurde 
der Weg eines Neuerlasses gewählt, da eine so umfassende Änderungssatzung nicht mehr 
nachvollziehbar erschiene. Aus denselben Gründen wird auf eine synoptische Darstellung der 
Änderungen verzichtet; zur Information ist als Anlage 2 die bisherige Gebührensatzung beige-
fügt. 

 
 
 
Anlagen:  
 Anlage 1: Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv, Entwurf 
 vom 25.09.2012 
 Anlage 2: Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv vom 
 19.12.1979 i.d.F. vom 09.07.2001 
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Kultur- und Freizeitausschuss am 10.10.2012 
 
Protokollvermerk:  
 

1. § 7, Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 
Vereine und nichtkommerzielle Organisationen können bei Nutzung der Bestände zu ihrer 
eigenen Geschichte ebenfalls von den Gebühren befreit werden. 
 

2. Amt 30-R wird gebeten, die Sonderstellung der „örtlichen Presse“ in § 7, Abs. 2 noch ein-
mal auf ihre rechtliche Zulässigkeit zu überprüfen. 

  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv (Entwurf vom 
25.09.2012, Anlage 1) wird unter Beachtung des Protokollvermerks  beschlossen.  
  
 
mit 12  gegen 0   Stimmen 
 
gez. BM Aßmus gez. Dr. Rossmeissl 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.10.2012 
 
Protokollvermerk: 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss schließt sich den Änderungen des 
Kultur- und Freizeitausschusses an: 
 

3. § 7, Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 
Vereine und nichtkommerzielle Organisationen können bei Nutzung der Bestände zu ihrer 
eigenen Geschichte ebenfalls von den Gebühren befreit werden. 
 

4. Amt 30-R wird gebeten, die Sonderstellung der „örtlichen Presse“ in § 7, Abs. 2 noch ein-
mal auf ihre rechtliche Zulässigkeit bis zur Stadtratssitzung zu überprüfen. 

  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv (Entwurf vom 
25.09.2012, Anlage 1) wird unter Beachtung des Protokollvermerks beschlossen.  
  
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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Beratung im Gremium:  Stadtrat am 25.10.2012 
 
Protokollvermerk: 
Die von Kultur- und Freizeitausschuss und Haupt-, Finanz- und Personalausschuss begutachteten 
Änderungen werden durch den Stadtrat beschlossen. Die Sonderstellung der „örtlichen Presse“ 
wurde nochmals geprüft mit dem Ergebnis, dass dies rechtlich zulässig ist.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Erlangen für das Stadtarchiv (Entwurf vom 
25.09.2012, Anlage 1) wird einschließlich der begutachteten Änderungen beschlossen.  
  
 
mit 47  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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